
 

  

  

 

 

An das  

Prüfungsamt des FB Wirtschaftwissenschaft 

 

 

Antrag zum Wechsel der Studien- und Prüfungsordnung (Fassung vom 19.10.2012) 

Hiermit beantrage ich 

Name:          

Matrikelnummer:        

 

den Wechsel von der derzeit für meine Person geltenden Studien- und 

Prüfungsordnung für den Master in Finance, Accounting and Taxation an der Freien 

Universität Berlin zu der ab dem WS 12/13 geltenden Studien- und Prüfungsordnung 

(im Folgenden „neue StO/PO“).  

 

Es haben sich die folgenden wesentlichen Änderungen ergeben:  

 Jedes Modul – mit Ausnahme der Masterthesis – wird nunmehr mit 6 LP (zuvor 5 

LP; zwei zuvor mit 10 LP ausgewiesene Module werden jetzt mit 12 LP 

angerechnet) abgeschlossen. Dies führt dazu, dass insgesamt (bei unveränderter 

Präsenzzeit und Klausurbelastung pro Modul) drei Module weniger zu belegen 

sind.  

 Die Anzahl der zu belegenden Pflichtmodule wurde auf vier reduziert: „Derivate 

und ihre Bewertung“, „Internationale Unternehmensberichterstattung“, 

„Leistungsmessung und Managementanreize“ sowie „Steuerwirkungen“. Es 

besteht insgesamt mehr Flexibilität bei der Modulwahl.  

 Aus dem Bereich Recht muss mindestens ein Modul belegt werden (zuvor waren 

es zwei Module); es sind insgesamt zwei Module aus dem Bereich Recht 

anrechnungsfähig.  
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 Von den Modulen „Ausgewählte Fragen der …“ müssen mindestens drei 

absolviert werden. Das „Betriebswirtschaftliche Planspiel“ kann als ein solches 

Modul anerkannt werden. Demnach sind im Übergang nicht drei, sondern nur 

zwei Module mit Seminarcharakter zu belegen (zuvor war ein Modul mit 

Seminarcharakter Pflicht).  

 Die Module Betriebswirtschaftliches Planspiel sowie Management für FACTS-

Studentinnen und Studenten werden nicht mehr angeboten; sollten Sie diese 

bereits belegt haben, werden diese lt. Zuordnungsliste anerkannt. 

 Das Lehrveranstaltungsangebot wird künftig am Verlaufsplan der neuen Studien- 

und Prüfungsordnung ausgerichtet. Somit können sich Verschiebungen einzelner 

Veranstaltungen ergeben.  

 

Bereits belegte Module können rückwirkend nicht mehr geändert werden. Ein Modul, 

welches nach der aktuellen Studienordnung entfällt, aber bereits belegt wurde, wird 

angerechnet. In dem gesondert verfügbaren Dokument Zuordnungsliste finden sie alle 

nach alter StO/PO belegbaren Module nebst Zuordnung zu den Modulen nach neuer 

StO/PO. Bitte beachten Sie, dass sich teilweise lediglich die Kursbezeichnung geändert 

hat. 

Beim Antrag auf Studienabschluss ist vom Studierenden anzugeben, welche (Wahl-) 

Module in die Gesamtbewertung eingehen sollen. Etwaige Überbelegungen von 

(Wahl-)Modulen werden bei dieser Berechnung folglich außer Acht gelassen. 

Der Übergang auf die neue StO/PO zum Wintersemester 2012/13 muss bis zum 

2.11.2012 beantragt werden. In diesem Fall werden alle Fehlversuche bei Klausuren 

umgehend gestrichen. Ansonsten kann ein Wechsel erst wieder nach Antrag zum 

Sommersemester 2013 erfolgen. In diesem Fall zählen alle Fehlversuche bei Klausuren 

ab dem 1.1.2013, vorherige werden auch hier gestrichen. 

Module, die vor dem Wechsel bereits angemeldet wurden und in den neuen Studien- 

und Prüfungsordnungen nicht mehr vorkommen, werden gelöscht. Dazu ist nach dem 

Antrag zum Wechsel die neuen Kurse entweder selbst im Campus Management oder 

auf dem Zusatzformular des Antrags auf Wechsel anzugeben, welche Module im 

Wintersemester angemeldet werden möchten. Das Zusatzformular ist nur in 

Verbindung mit dem Antrag auf Wechsel gültig. 

Ich habe die Änderungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich zum Wechsel in 

die neue Ordnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Semesterbeginn) bereit. 

 

 

_____________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 


